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Rundbrief Nr. 6 / 2011 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser heutiger Rundbrief hat diese Themen: 
 
1. Neuberechnung der Abwassergebühren 

2. Heizöl bestellen 

3. Verrechnungsstelle geschlossen 

4. Informationsveranstaltung für Pfarrsekretäre/inn en 

 
 
1. Neuberechnung der Abwassergebühren 
 

Aufgrund eines Gerichtsurteiles muss die Abwassergebühr neu berechnet. werden. Bislang 
war das verbrauchte Wasser Grundlage für die Berechnung der Gebühr. Künftig wird die 
Gebühr aufgeteilt nach Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung  und Kosten für die Nie-
derschlagwasserbeseitigung ermittelt. Für die zweite Komponente (Niederschlagwasser) 
sind ausschlaggebend: 
 
• die Größe der Dachflächen; 
• versiegelte Flächen auf dem Grundstück (asphaltiert, gepflastert); 
• Größe und Nutzung von Zisternen; 
• nicht an das Abwassernetz angeschlossene, aber dennoch versiegelte Flächen. 

 



 - 2 -

Die Gemeinden und Städte legen anhand ihnen vorliegender Unterlagen (häufig Luftbilder) 
Größe und Art der Flächen fest. Darüber werden dann die Gebäudeeigentümer informiert 
und haben die Möglichkeit, Änderungen oder Fehler an die Gemeindeverwaltung zurückzu-
melden. Diese Informationen werden momentan auch an Kirchengemeinden als Gebäudeei-
gentümerinnen geschickt. Wir sind Ihnen gern dabei behilflich, die Feststellungen der Ge-
meinde zu überprüfen und - falls erforderlich - zu korrigieren. Falls Sie wünschen, dass wir 
uns um die Überprüfung kümmern, schicken Sie uns einfach kommentarlos die Festestel-
lungen der Gemeinde zu. Wir erledigen dies dann für Sie zusammen mit dem örtlich für das 
Gebäude Zuständigen. 
 
Bitte schicken Sie uns, falls Sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen, die Unterlagen 
schnell zu. In der Regel können Sie nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen Einwendungen 
gegen die Feststellungen der Gemeinde geltend machen. 

 
 
2. Heizöl bestellen 
 

Das Warten hat sich gelohnt. Wir haben mittlerweile Heizöl bestellt und dabei von den ge-
sunkenen Heizölpreisen profitiert. Unser Heizöllieferant wird sich - falls noch nicht gesche-
hen - in den nächsten Tagen mit dem ihm genannten örtlich Verantwortlichen wegen des 
Liefertermins in Verbindung setzen. Die nächste Ölbestellung planen wir dann für Mai 2012. 
Wir werden Sie darüber wieder rechtzeitig informieren. 

 
 
3. Verrechnungsstelle geschlossen 
 

Am Freitag nach Fronleichnam (24. Juni) bleibt die Verrechnungsstelle geschlossen. Sie 
können uns an diesem Tag wie gewohnt per E-Mail oder auf unseren Anrufbeantwortern 
Nachrichten hinterlassen. Ab Montag, 27. Juni, sind wir dann wieder für Sie da.  

 
 
4. Informationsveranstaltungen für Pfarrsekretäre/innen 
 

Mit unseren Rundbriefen Nr. 2 und 4 /2011 hatten wir Sie über die Informationsveranstaltung 
für Pfarrsekretäre/innen am Donnerstag, 7. Juli 2011 von 9:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr in der 
Verrechnungsstelle Obrigheim informiert. Inzwischen haben die Pfarrsekretäre/inne von uns 
eine Einladung erhalten. Wir möchten auf diesen Termin nochmals hinweisen. Eine Anmel-
dung zu dieser Veranstaltung ist erforderlich. 
 

Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
Klaus Muth  Theo Rappold    


